
Liebe Heimatfreundin, lieber Heimatfreund,

in diesem Jahr fällt enthält unsere Weihnachtspost nicht nur die üblichen Gedanken zur Vorweihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel, sondern daneben vorbereitenden Schritte zur Änderung unserer Vereinssatzung, die 
ein Punkt in der Jahreshauptversammlung 2026 sein wird.
Die Satzung des Heimatvereins Clarholz e.V. Stand 2016 muss aktualisiert und dem geltenden Vereinsrecht 
angepasst werden, wobei die ursprünglichen und immer noch aktuellen Anliegen unseres Heimatvereins 
weiterhin unverändert bleiben. In Vorgesprächen mit Herrn Dr. Tietz haben wir vom Vorstand alle Punkte 
detailliert besprochen.
Im Anhang sind die bisherige Satzung und die Satzung in der vorgeschlagenen geänderten Form gegenüber-
gestellt, wobei alle Änderungen farblich markiert sind. 
Wesentliche Änderungen/Neuerungen enthalten:
§ 4 Mitgliedschaft = neu Absatz 3 und 4 Ausschlussmöglichkeiten aus dem Verein bei groben Verstößen ge-
gen die Satzung, Interessen des Vereins oder Nichtzahlen des Mitgliedsbeitrages
§ 7 Vorstand = Abs. 2, Abs. 3 Vertretungsberechtigung durch zwei Mitglieder des Vorstandes; Abs. 6 Verbleib 
des Vorstandes im Amt bis zu Neuwahlen, um Handlungsunfähigkeit des Vereins nach Ablauf der Wahlperi-
ode von drei Jahren auszuschließen
§ 9 Mitgliederversammlung = Abs. 4 Einladungen zur Mitgliederversammlung sollen auf Dauer als E-Mail 
zulässig sein
§ 12 Kassenprüfer = wechselseitige Wahl für die Dauer von zwei Jahren 
§ 15 Datenschutz = neu aufgenommen nach Mustersatzung des Westfälischen Heimatbundes (WHB) 
Wenn hierzu Fragen sind, nicht zögern, sondern bitte sofort beim Vorstand melden, damit vor der Jahres-
hauptversammlung mögliche Rückfragen oder Unklarheiten ausgeräumt sind.

Neue Satzung 
des Heimatvereins Clarholz e.V. 
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Ale Fassung Neue Fassung
Änderungen sind arblich hinerleg
Vorbemerkung:
Im Ineresse der besseren Lesbarkei wird au eine
geschlechsbezogene Formulierung in der Sazung
verziche. Selbsversändlich sind immer Frauen und
Männer gemein, auch wenn nur ein Geschlech
angesprochen wird.

Heimaverein Clarholz
Anlage zum Prookoll vom 20.03.2016
SATZUNG

Sazung Heimaverein Clarholz e.V.

Anlage zum Prookoll der Migliederversammlung
vom: 08.03.2026

§1 Name und Siz

Der Verein ühr den Namen "Heimaverein Clarholz
e.V.".
Er ha seinen Siz in Herzebrock-Clarholz.
Sein Geschäfsjahr is das Kalenderjahr.

§1 Name und Siz

Der im Jahr 1951 gegründee Verein ühr den
Namen "Heimaverein Clarholz e.V.".
Er ha seinen Siz in Herzebrock-Clarholz.
Sein Geschäfsjahr is das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Ziel

Der Verein bezweck die Förderung der Kulur- und
Heimapege au Orsebene in den verschiedenen
Sachbereichen: der Geschiche und
Geschichsschreibung uner besonderer Berück-
sichgung der Ors- und Familiengeschiche sowie
der Zeigeschiche, der Kriegsgräberürsorge, der
Bodendenkmalpege, des Landschafs- und
Naurschuzes, der Pege der Baudenkmäler, der
Orsgesalung und Pege des Orsbildes, der
Lieraur und Platdeuschen Sprache, der
Volkskunde und des Brauchums, des Wanderns und
Radwanderns sowie der Kuns und der
kunsgeschichlichen Were des Raumes. Er will
durch seine Arbei in der jeweiligen Gegenwar
Tradionen sinnvoll bewahren und zugleich an den
Augaben der Zukunf miarbeien.

Demgemäß wird er durch verschiedenarge
Tägkeien Kennnis der Heima, Verbundenheimi
ihr und Veranworung ür sie in der gesamen
Bevölkerung au allen daür in Berach kommenden

§ 2 Zweck und Ziel

(1) Der Verein bezweck die Förderung der Kulur-
und Heimapege au Orsebene in den
verschiedenen Sachbereichen:

• der Geschiche und
Geschichsschreibung uner besonderer
Berücksichgung der Ors- und
Familiengeschiche sowie der
Zeigeschiche,

• der Kriegsgräberürsorge,
• der Bodendenkmalpege,
• des Landschafs- und Naurschuzes,
• der Pege der Baudenkmäler, der

Orsgesalung und Pege des
Orsbildes,

• der Lieraur und Platdeuschen
Sprache,

• der Volkskunde und des Brauchums,
• des Wanderns und Radwanderns
• sowie der Kuns und der

kunsgeschichlichen Were des Raumes.
Er will durch seine Arbei in der jeweiligen
Gegenwar Tradionen sinnvoll bewahren und
zugleich an den Augaben der Zukunf
miarbeien.

(2) Demgemäß will der Verein durch
verschiedenarge Tägkeien Kennnis der
Heima, Verbundenheimi ihr und
Veranworung ür sie in der gesamen
Bevölkerung au allen daür in Berach
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Gebieen wecken. Zu diesem Zweck arbeie der
Verein eng mi den örlichen Behörden, den Kirchen,
den örlichen Schulen, Vereinen und Einrichungen
mi ähnlicher Zielsezung, der Volkshochschule
sowie demWesälischen Heimabund, dem er
angeschlossen is, und den überörlichen Fachsellen
der Heima- und Kulurpege zusammen.

Der Verein verolg ausschließlich und unmitelbar
gemeinnüzige Zwecke im Sinne des Abschnits
„Seuerbegünsge Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein is selbslos äg; er verolg nich in
erser Linie eigenwirschafliche Zwecke. Mitel des
Vereins düren nur ür die sazungsmäßigen Zwecke
verwendewerden.

Die Miglieder erhalen keine Zuwendung aus
Miteln des Vereins.

Es dar keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins remd sind, oder durch
unverhälnismäßig hohe Vergüungen begünsg
werden.

kommenden Gebieen wecken.
Zu diesem Zweck arbeie der Verein eng mi
den örlichen Behörden, den Kirchen, den
örlichen Schulen, Vereinen und Einrichungen
mi ähnlicher Zielsezung, der Volkshochschule
sowie demWesälischen Heimabund, dem er
angeschlossen is, und den überörlichen
Fachsellen der Heima- und Kulurpege
zusammen.

(3) Der Verein verolg ausschließlich und
unmitelbar gemeinnüzige Zwecke im Sinne des
Abschnits „Seuerbegünsge Zwecke“ der
Abgabenordnung (AO).
Der Verein is selbslos äg; er verolg nich in
erser Linie eigenwirschafliche Zwecke. Mitel
des Vereins düren nur ür die sazungsmäßigen
Zwecke verwendewerden.

(4) Die Miglieder erhalen keine Zuwendung aus
Miteln des Vereins. Davon unberühr bleib die
Zahlung von Auwandsenschädigungen im
Rahmen von § 3 Nr. 26/26a EsG und die
Beägungen im Rahmen von § 58 AO.

(5) Es dar keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins remd sind, oder durch
unverhälnismäßig hohe Vergüungen begünsg
werden.

§ 3 Gebie

Der Arbeisbereich des Vereins umaß das Gebie
des Orseiles Clarholz (Gebie der bis zum
31.12.1969 selbsändigen Gemeinde Clarholz mi
geringügigen Änderungen) der Gemeinde
Herzebrock-Clarholz (Kreis Güersloh).

§ 3 Gebie

Der örliche Arbeisbereich des Vereins umass das
Gebie der Orschaf Clarholz (Gebie der bis zum
31.12.1969 selbsändigen Gemeinde Clarholz mi
geringügigen Änderungen) der Gemeinde
Herzebrock-Clarholz (Kreis Güersloh).

§ 4 Migliedschaf

Der Verein beseh aus Einzelmigliedern und
korporaven Migliedern, die au Grund ihres
Anrags augenommen sind.
Einzelmiglieder können naürliche und jurissche
Personen sein.
Korporave Miglieder können Vereine und Ein-
richungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke
verolgen, sowie Gemeinden, Gemeindeverbände,
Wirschafsorganisaonen und ähnliche Zu-
sammenschlüsse sein.

§ 4 Migliedschaf

(1) Der Verein beseh aus Einzelmigliedern und
korporaven Migliedern, die au Grund ihres
Anrags augenommen sind.
Einzelmiglieder können naürliche und
jurissche Personen des privaen und
öenlichen Rechs sein, dazu zählen Vereine
und Einrichungen, die gleiche oder ähnliche
Zwecke verolgen, sowie Gemeinden,
Gemeindeverbände, Wirschafsorganisaonen
und ähnliche Zusammenschlüsse.
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Männer und Frauen, die sich um den Verein be-
sonders verdien gemach haben, können zu Ehren-
migliedern gewählwerden.

Die Migliedschaf erlisch durch Tod oder Aus-
ritserklärung.

Gesrichen: Ehrenmigliedschaf

(2) Die Migliedschaf erlisch durch Tod, schrifliche
Ausritserklärung, Ausschluss durch den
Vorsand i.S. des § 7 Abs.1. oder Auösung der
jurisschen Person.

(3) Ein Ausschluss kann bei groben Versößen gegen
die Sazung und Ordnungen und bei
Zuwiderhandlungen gegen die Ineressen des
Vereins und seiner Ziele erolgen, insbesondere
wenn dem Verein durch Äußerungen einer
verassungseindlichen Gesinnung oder durch
Versoß gegen die Grundsäze des Kinder- und
Jugendschuzes, geschadewird. Über den
Ausschluss enscheide der Vorsand mi
einacher Mehrhei au Anrag. Zur
Anragsellung is jedes Miglied berechg. Der
Anrag is zu begründen. Dem beroenen
Miglied wird vom Vorsand Gelegenhei
gegeben, innerhalb einer Fris von drei Wochen
zu dem Anrag schriflich Sellung zu nehmen.
Danach enscheide der Vorsand mi einacher
Mehrhei. Der Beschluss is demMiglied
schriflich bekannzugeben. Er is zu begründen.

(4) Ein Miglied kann au Beschluss des Vorsandes
ausgeschlossen werden, wenn das Miglied mi
der Beiragszahlung seimehr als 24 Monaen in
Verzug is.

§ 5 Reche und Pflichen der Miglieder

Jedes Miglied ha das Rech, an den Versamm-
lungen und Veransalungen des Vereins eilzu-
nehmen, dor sein Smmrech auszuüben und sich
unabhängig davon in Vereinsangelegenheien an den
Vorsand zu wenden.

Jedes Miglied is verpiche, Ziele und Zwecke des
Vereins nach Kräfen zu unersüzen sowie seinen
Beirag an die Vereinskasse zu leisen.
Ehrenmiglieder und nich erwerbsäge Jugend-
liche bzw. Auszubildende sind von der Beirags-
zahlung berei.
Durch die Migliedschaf wird kein Anspruch au das
Vereinsvermögen erworben.

§ 5 Reche und Pflichen der Miglieder

(1) Jedes Miglied ha das Rech, an den
Versammlungen und Veransalungen des
Vereins eilzunehmen, dor sein Smmrech
auszuüben und sich unabhängig davon in
Vereinsangelegenheien an den Vorsand zu
wenden.
Jedes Miglied is verpiche, Ziele und Zwecke
des Vereins nach Kräfen zu unersüzen sowie
seinen Beirag an die Vereinskasse zu leisen.

(2) Personen, die dauerhaf in einer saonären
Bereuungseinrichung leben, können von der
Beiragszahlung bereiwerden.

(3) Durch die Migliedschaf wird kein Anspruch au
das Vereinsvermögen erworben.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
a) der Vorsand,

§ 6 Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind:
a) der Vorsand,
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b) der Beira,
c) die Migliederversammlung.

b) der Beira,
c) die Migliederversammlung.

§ 7 Der Vorsand

Der Vorsand beseh aus
- dem/der Vorsizenden,
- dem/der sellverreenden Vorsizenden,
- dem/der Schriführer(in),
- dem/der Schazmeiser(in).
Vorsand im Sinne des § 26 BGB sind der Vor-
sizende und der sellverreende Vorsizende und
zwar jeder ür sich allein.

Der Vorsand leie die Geschäfe des Vereins und
ühr die Beschlüsse der Migliederversammlung
aus. Er beschließ über Anräge au Aunahme in den
Verein.

Sie werden von der Migliederversammlung au die
Dauer von drei Jahren gewähl. Wiederwahl is
zulässig.

Der Vorsand rit jedes Halbjahr wenigsens einmal
zusammen.

§ 7 Vorsand

(1) Der Vorsand beseh aus
a. dem Vorsizenden,
b. dem sellverreenden Vorsizenden,
c. dem Schriführer
d. dem Kassierer.

(2) Verreungsberechger Vorsand im Sinne des
§ 26 BGB sind der Vorsizende, der
sellverreende Vorsizende, der Kassierer und
der Schriführer.

(3) Der Verein wird gerichlich und außergerichlich
jeweils durch zwei Miglieder des Vorsandes
gemeinschaflich verreen.

(4) Die Hafung der Vorsandsmiglieder is au §
31a BGB beschränk.

(5) Der Vorsand leie die Geschäfe des Vereins
und ühr die Beschlüsse der Miglieder-
versammlung aus. Er beschließ über Anräge
au Aunahme in den Verein und den Ausschluss
aus dem Verein.

(6) Die Vorsandsmiglieder werden von der
Migliederversammlung au die Dauer von drei
Jahren gewähl und bleiben bis zu Neuwahlen im
Am. Wiederwahl is zulässig.

(7) Der Vorsand rit jedes Halbjahr wenigsens
einmal zusammen.

§ 8 Der Beira

Der Beira unersüz den Vorsand bei der
Durchührung seiner Augaben. Er ag in Ver-
bindung mi dem Vorsand uner dessen Leiung
mindesens einmal im Jahr. Er ha beraende
Funkon und kein Smmrech.
Die Miglieder des Beiraes werden uner Be-
rücksichgung von Vorschlägen der Miglieder-
versammlung durch den Vorsand au die Dauer der
Amszei des Vorsandes beruen. Die Bei-
rasmiglieder übernehmen nach ihrem besonderen
Ineresse einzelne Sachaugaben der Kulur- und
Heimapege.

§ 8 Beira

(1) Der Beira unersüz den Vorsand bei der
Durchührung seiner Augaben. Er ag in Ver-
bindung mi dem Vorsand uner dessen Leiung
mindesens einmal im Jahr. Er ha beraende
Funkon und kein Smmrech.

(2) Die Miglieder des Beiraes werden uner
Berücksichgung von Vorschlägen der
Migliederversammlung au die Dauer der
Amszei des Vorsandes beruen. Die
Beirasmiglieder übernehmen nach ihren
besonderen Fähigkeien und Ineressen einzelne
Sachaugaben der Kulur- und Heimapege.

(3) Dem Beira können bis zu 10 Personen
angehören. Als geborene Beirasmiglieder
gehören dem Beira zusäzlich Orsvorseher und
Orsheimapeger an, soern diese Posionen
besez sind und sie dem Heimaverein
angehören.
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§ 9 Die Migliederversammlung

Wenigsens alle drei Jahre nde eine ordenliche
Migliederversammlung sat. Sie wird vom
Vorsizenden uner Angabe der Tagesordnung
schriflich einberuen oder durch Veröenlichung in
der Zeiung „Die Glocke“ mi einer Fris von zwei
Wochen.

Eine außerordenliche Migliederversammlung
nde durch Vorsandsbeschluß oder au
schriflichen Anrag von mindesens 1/10 aller
Miglieder sat.

Jede ordnungsgemäß einberuene
Migliederversammlung is ohne Rücksich au die
Zahl der erschienenen Miglieder beschlußähig.

Die Migliederversammlung soll insbesondere die
Jahres- und Kassenberiche engegennehmen, den
Vorsand enlasen und wählen, die Beiräge
essezen, Anräge beraen, Ehrenmiglieder au
Vorschlag des Vorsandes wählen,
Sazungsänderungen und gegebenenalls die
Auösung des Vereins beschließen.

§ 9 Migliederversammlung

(1) Die Migliederversammlung is das oberse
Vereinsorgan. Migliederversammlungen nden
als ordenliche und außerordenliche
Migliederversammlungen sat.

(2) Die ordenliche Migliederversammlung
(Jahreshaupversammlung) ndemindesens
einmal im Jahr sat, und zwar nach Möglichkei
im ersen Quaral.

(3) Eine außerordenliche Migliederversammlung
nde durch Vorsandsbeschluss oder au
schriflichen Anrag von mindesens 1/10 aller
Miglieder sat.

(4) Die Versammlung wird vom Vorsand uner
Angabe der Tagesordnung mi einer Fris von
zwei Wochen in Texorm (E-Mail, Brie) oder
Veröenlichung in der örlichen Tageszeiung
einberuen. Die Fris beginnmi dem au die
Absendung des Einladungsschreibens olgenden
Tag. Das Einladungsschreiben gil als den
Migliedern zugegangen, wenn es an die leze
dem Verein bekann Anschrif, E-Mail-Adresse
gerichewar.

(5) Jede ordnungsgemäß einberuende
Migliederversammlung is ohne Rücksich au
die Zahl der erschienenen Miglieder
beschlussähig. Die Ordnungsmäßigkei der
Einberuung is von der Versammlungsleiung zu
Beginn der Migliederversammlung
eszusellen.
• Die Migliederversammlung soll

insbesondere die Jahres- und Kassenberiche
engegennehmen,

• den Vorsand enlasen und wählen,
• die Beiräge essezen,
• Anräge beraen,
• Sazungsänderungen und
• gegebenenalls die Auösung des Vereins

beschließen.

§ 10 Arbeisausschüsse

Zur Durchührung besonderer Augaben des Vereins
können Arbeisausschüsse gebildewerden. Die
Miglieder werden vom Vorsand beruen. Sie
besmmen ihren Vorsizenden selbs. Ihre
Amsdauer endemi der Erledigung der ihnen
gesellen Augabe.

§ 10 Arbeisausschüsse

(1) Zur Durchührung besonderer Augaben des
Vereins können Arbeisausschüsse gebilde
werden. Die Miglieder werden vom
Vorsand beruen. Ihre Amsdauer endemi
der Erledigung der ihnen gesellen Augabe.

(2) Die Arbeisausschüsse können aus ihrer
Mite einen Vorsizenden besmmen.
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§ 11 Versammlungsleiung und Beschlußassung

Vorsandssizungen, Sizungen des Beiraes und
Migliederversammlungen werden vom/von der
Vorsizenden, bei dessen/deren Abwesenhei
vom/von der sellverreenden Vorsizenden ge-
leie. Sind beide verhinder, so übernimm das an
Lebensaler älese Vorsandsmiglied den Vorsiz.

Beschlüsse werden mi einacher Mehrhei geaß.
Sazungsänderungen und die Auösung des Vereins
bedüren einer Mehrhei von 3/4 der Smmen der
erschienenen Miglieder. Bei Smmengleichhei gib
die Smme des/der jeweiligen Vorsizenden den
Ausschlag; bei Wahlen enscheide das Los.

Über die Versammlung is ein Prookoll zu ühren,
das vom jeweiligen Versammlungsleier und vom
Prookollührer zu unerschreiben is.

§ 11 Versammlungsleiung und Beschlussassung

(1) Vorsandssizungen, Sizungen des Beiraes und
Migliederversammlungen werden vom
Vorsizenden, bei dessen Abwesenhei vom
sellverreenden Vorsizenden geleie.
Davon abgesehen, kann die Versammlung eine
Versammlungsleiung und/oder einen
Prookollührer wählen.

(2) Beschlüsse werden mi einacher Mehrhei
geass. Sazungsänderungen und die Auösung
des Vereins bedüren einer Mehrhei von 3/4
der Smmen der erschienenen Miglieder. Bei
Smmengleichhei gib die Smme des/der
jeweiligen Vorsizenden den Ausschlag; bei
Wahlen enscheide das Los.

(3) Über die Versammlung is ein Prookoll zu
ühren, das vom jeweiligen Versammlungsleier
und vom Prookollührer zu unerschreiben is.

§ 12 Kassenprüer

Die Migliederversammlung wähl ür die Ams-
dauer des Vorsandes 2 Kassenprüer, die dem
Vorsand nich angehören düren.

Sie haben vor der ordenlichen
Migliederversammlung das Kassenwesen des
Vereins zu prüen und über das Ergebnis ihrer
Prüung in der Migliederver-sammlung zu
berichen.

§ 12 Kassenprüer

(1) Die Migliederversammlung wähl ür die Dauer
von zwei Jahren Kassenprüer, wobei ein
Kassenprüer jeweils jährlich neu zu besmmen
is. Die Kassenprüer düren dem Vorsand nich
angehören.

(2) Die Kassenprüer haben vor der ordenlichen
Migliederversammlung das Kassenwesen des
Vereins zu prüen und über das Ergebnis ihrer
Prüung in der Migliederversammlung zu
berichen.

§ 13 Ehrenamliche Tätgkei

Die Tägkei im Verein is ehrenamlich.

§ 13 Ehrenamliche Tätgkei

(1) Die Tägkei im Verein is ehrenamlich.
(2) Migliedern kann jedoch Ersaz der

nachgewiesenen Auslagen, die sie im Ineresse
des Vereins gemach haben, gewähr werden.

§ 14 Auflösung des Vereins

Die Auösung des Vereins kann nur in einer hierzu
besonders einberuenen Migliederversammlung
beschlossen werden. Der Beschluß is dem
Wesälischen Heimabund mizueilen. Bei
Auösung oder Auebung des Vereins oder bei
Wegall der seuerbegünsgen Zwecke äll das
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Herze-
brock-Clarholz, die es unmitelbar und aus-
schließlich ür gemeinnüzige Zwecke im Ors-eil
Clarholz zu verwenden ha.

§ 14 Auflösung des Vereins

(1) Die Auösung des Vereins kann nur in einer
hierzu besonders einberuenen
Migliederversammlung beschlossen werden.
Der Beschluss is demWesälischen
Heimabund mizueilen.

(2) Bei Auösung oder Auebung des Vereins oder
bei Wegall der seuerbegünsgen Zwecke äll
das Vermögen des Vereins an die Gemeinde
Herzebrock-Clarholz, die es unmitelbar und
ausschließlich ür gemeinnüzige Zwecke in der
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Orschaf Clarholz zu verwenden ha.

§ 15 Daenschuz

(1) Zur Erüllung der Zwecke und Augaben des
Vereins werden uner Beachung der
Vorgaben der EU-Daenschuz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdaenschuzgesezes (BDSG)
personenbezogene Daen über persönliche und
sachliche Verhälnisse der Miglieder im Verein
verarbeie.

(2) Sowei die in den jeweiligen Vorschrifen
beschriebenen Voraussezungen vorliegen, ha
jedes Vereinsmiglied insbesondere die
olgenden Reche:
- das Rech au Auskunf nach Arkel 15 DS-
GVO,
- das Rech au Berichgung nach Arkel 16 DS-
GVO,
- das Rech au Löschung nach Arkel 17 DS-
GVO,
- das Rech au Einschränkung der Verarbeiung
nach Arkel 18 DS-GVO,
- das Rech au Daenüberragbarkei nach
Arkel 20 DS-GVO und
- das Widerspruchsrech nach Arkel 21 DS-
GVO.

(3) Die Miglieder sind verpiche, unaugeorder
und unverzüglich Änderungen ihrer Anschrif, ihrer
E-Mailadresse und ihrer Bankverbindung
mizueilen. Jurissche Personen sind verpiche,
Änderungen der verreungsberechgen Personen
mizueilen.

§ 15 Inkrafreen

Diese Sazung is am 20.03.2016 von der Mi-
gliederversammlung beschlossen und in Kraf
gesezworden.

§ 16 Inkrafreen

Diese Sazung is am 08.03.2026 von der
Migliederversammlung beschlossen worden.
Mi dem Tag der Einragung beim Amsgerich is die
bisherige Sazung außer Kraf und diese Sazung
gülg.


